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Veranstaltung zum Tag der Mediation

Restaurative Justiz und Mediation
Neuer Umgang mit Betroffenen strafrechtsrelevanter Taten

21. Juni 2019   14.00 – 20.30 Uhr

www.tagdermediation.ch
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Programm

14.00h – 17.30h Fachveranstaltung «Restaurative Justiz und 

Mediation» unter Beteiligung von Vertreterinnen 

und Vertretern aus Behörden und Organisationen 

im Bereich Erziehung und Strafverfolgung

17.45h – 18.15h Apéro im Kino Rex

Schwanengasse 9, 3011 Bern

18.15h – 20.30h Filmvorführung «Je ne te voyais pas»

François Kohler

www.jenetevoyaispas.ch 
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Mediation in strafrechtsrelevanten 

Konflikten

Yvonne Hofstetter
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Was verstehen wir unter Mediation?

Mediationen sind Formen selbstorganisierter Konfliktklärung 

und -regelung mit Unterstützung durch allparteiliche Dritte 

ohne Entscheidungsgewalt.

- freiwillig, wenn nicht angeordnet

- vertraulich, wenn nicht anders vereinbart oder geregelt

In einem weiteren Sinne sind es

gelenkte Verständigungsprozesse, 

die zu einer Klärung von Standpunkten, 

zum Erhellen von (gemeinsamen) Anliegen,

zur Entwicklung eines neuen Denkens über schwierige, 

widersprüchliche Situationen und Entscheidungen 

sowie zu neu gedachten Lösungswegen führen sollen.
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Mediation bei strafrechtsrelevantem Konflikt

ohne Strafanzeige

Beteiligte

A
Beteiligte 

B

Mediator/

Mediatorin Mediationssystem
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Behördenen-/Gerichtsentscheid ohne Mediation

Behörde

Gericht

Beteiligte

A

(Opfer)

Beteiligte

B

(Täter_im)

Entscheid

Urteil
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Mediation im behördlichen Kontext

Behörde

Beteiligte

A

(Opfer)

Beteiligte

B

(Täter_im)

Mediator/

Mediatorin

Auftragssystem

Mediationssystem
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Vergleich Gerichts-/Behördenentscheid und Mediation

Gericht / Behörde Mediation

Entscheidet auf Grundlage des 

Gesetzes nach richtig und falsch, 

schuldig und unschuldig

Erhellt Streitfragen und Konflikte, 

fördert das Verstehen des 

Geschehens, die Übernahme von 

Verantwortung und mögliche 

Regelung von Folgen

Stärkt den Rechtsstaat und die 

Durchsetzung des Rechtes

Stärkt die Menschen in ihrer 

Autonomie, Selbstverantwortung.

Ermöglicht Wiederherstellung von 

Rechtsfrieden.

Definiert Opferrolle und Täterrolle Opfer- und Täterrolle sind Ausgangs-

und nicht Endpunkt 

Schützt das Opfer (OHG) und stresst 

es gleichzeitig

Schützt die Integrität und Identität 

von Opfer und Täter_in

Täter_in wird Verlierer_in; 

Gefahr: Täter_in sieht sich als Opfer

Ermöglicht Einsicht, Empathie, Neu-

orientierung, Beziehungsregelung
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Strafmediation – ein Unwort!

Bei den ersten Initiativen für Mediation im Kontext des 

Jugendstrafrechts wurde der Begriff «Strafmediation» 

erfunden, leider!

Mediation kann keine Strafe sein – Mediation ist auch kein 

Ersatz für eine Strafe, sondern ein anderer Weg.

Mediation kann anstelle eines Strafverfahrens treten. Dabei 

kann die Vereinbarung, die die Betroffenen finden, eine Strafe 

ersetzen.

Präziser sind die Begriffe:

→ Mediation im Kontext von Strafverfahren

→ Mediation in strafrechtsrelevanten Konflikten
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Verzeihen?

→ Es gibt Mediationsansätze, die das Verzeihen und die 

Versöhnung als Ziel verfolgen. Diese stützen allerdings 

achtsam die Prozesse, die ein Verzeihen überhaupt erst 

möglich machen können: Empathie, Übernahme von 

Verantwortung, Schutz vor künftiger Schädigung, 

Tatbeweis der Reue.

→ Niemand kann sich selber entschuldigen, doch man kann 

um Entschuldigung und um Verzeihen bitten.

→ Wer verzeihen kann, stärkt seine eigene Identität.

Nicht jede gelungene Mediation führt zu Verzeihen und 

Versöhnung, und sie muss es auch nicht.
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Es muss und kann nicht immer Mediation sein!

Im Kontext des Strafrechts setzt Mediation voraus, dass

→ die Strafhandlung genügend gut geklärt ist, damit das Geschehen in 

der Mediation nicht bestritten wird;

→ der/die Täter_in Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 

zeigt;

→ das Opfer in einem Mediationsverfahren genügend vor weiterem 

Schaden geschützt ist, geschützt werden kann;

→ beide Seiten zuversichtlich sind, dass Mediation für sie  Sinn macht 

und die Zustimmung dazu geben;

→ beide Seiten psychisch genügend stark sind, sich direkt zu 

begegnen….

Restaurative Justiz bietet einen viel weiteren Rahmen und ein 

grösseres Handlungsspektrum als Mediation. Mediation ist 

ein möglicher Weg im Kontext von RJ.
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Mediative Vorgehensweisen brauchen nicht unbedingt ein 

Mediationsverfahren

In vielen Situationen kann mediatives Denken und können 

mediative Vorgehensweisen praktiziert werden, ohne dass ein 

Mediationsverfahren stattfindet, nämlich wenn

→ wir schädigendem Handeln Einhalt gebieten und es als Anlass 

nehmen, alternative Möglichkeiten der Konflikbewältigungs ins Spiel 

zu bringen;

→ schädigende Taten verurteilen und nicht Täter_innen;

→ mehrdeutige Situationen aus verschiedenen Perspektiven 

betrachten;

→ nicht nach «richtig» und «falsch», «gut» und «böse» 

urteilen, sondern nach dem Verbindenden, den 

Entwicklungsmöglichkeiten fragen;

→ Beziehungen wiederherstellen 

→ Selbstverantwortung und Autonomie stärken.
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Schweizerischer 

Dachverband Mediation SDM

Andrea Staubli
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18. Juni –

internationaler Tag der Mediation

!
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Delegierten Versammlung

SDM Vorstand

Generalsekretariat

Regionalvertretung D

Regionalvertretung I

Regionalvertretung F

Anerkennung

OK Kongresse

Denkfabrik

Ombudsstelle

Kommunikation/Information

Dem SDM angeschlossene 

Mitgliedsorganisationen
21 Mitgliedsorganisationen mit rund  

1’500 Mediatorinnen und Mediatoren in 
allen drei Landesteilen

Ausbildungsinstitute die vom SDM 

anerkannt sind
16 Universitäten, Hochschulen, 
Fachhochschulen, priv. Institute



www.tagdermediation.ch

Mitgliedsorganisationen des SDM
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Vision SDM

1. Der Schweizerische Dachverband Mediation SDM ist der 

massgebende, kompetente Verband für Mediation und ihr 

verwandte Prozessgestaltungsmethoden in der Schweiz. 

2. Er vereinigt Fachleute und Wissen für den eigenverant-

wortlichen, konsens- und lösungsorientierten Umgang mit

Differenzen und Konflikten, fördert die Vernetzung und 

Weiterentwicklung seiner  Mitglieder und verleiht den 

Schweizer Fachtitel Mediatorin / Mediator SDM. 
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Vision SDM

3. Der SDM gewährleistet Rahmenbedingungen für die 

professionelle  Arbeit seiner Mitglieder und wirkt darauf hin, 

dass Differenzen, Konflikte und gesellschaftliche Frage-

stellungen mit Mediation und anderen partizipativen 

Prozessen bearbeitet werden. 

4. Der SDM vertritt die Berufsinteressen seiner Mitglieder nach

aussen und ist Teil des internationalen Mediations-

Netzwerks, wo er sich massgeblich einbringt. 
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Mediation in der Gesetzgebung

• kein Mediationsgesetz in der Schweiz

• Mediationsbestimmungen in einzelnen Gesetzen
-> Zivilprozessordnung, 2011

-> Zivilgesetzbuch, 2013

-> Jugendstrafprozessordnung, 2009

-> Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2007

-> Bundesgesetz über internationale Kindesentführung

• Regelung der Schnittstellen

Grundsatz: 

Zuerst verhandeln und schlichten, erst danach richten!
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Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit oder: Gute Traditionen konsequent 

weiterführen

Nicht nur Friedensrichter und Friedensrichterinnen und staatliche Schlichtungsstellen 

können zur Entlastung der Gerichte beitragen. Vielmehr wird auch hierzulande die 

Mediation als konsequenteste Möglichkeit aussergerichtlicher Streitbeilegung 

immer bedeutsamer, insbesondere als Familien- und Wirtschaftsmediation. 

Diese Entwicklung ist zur Kenntnis zu nehmen und zu fördern. Gerade in 

komplexen Fällen wird die Mediation zunehmend zur Entlastung der Gerichte 

beitragen können. Der Entwurf ist für die Mediation offener ..., ohne dieses Institut 

im Einzelnen oder gar abschliessend regeln zu wollen. Grundanliegen ist es, den 

Parteien die Mediation als gleichwertige Alternative zur staatlichen Schlichtung

anzubieten.
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Kennzahlen* Mediation

Erfolgsquote: 70.4% der Mediationen enden mit 

einer einvernehmlichen 

Vereinbarung

Dauer: 67.4% werden innert 3 Monaten 

abgeschlossen

Anz. Sitzungen: 79.5% erstrecken sich über 1-5 

Sitzungen

* Quelle: Schweizerischer Dachverband Mediation – Umfragen 2008 und 2014
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Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken!

Wir danken ganz herzlich unseren Sponsoren: 

Schweizerischer Verein für Familienmediation SVFM,

Koordination Mediation Bern KMBE,

dime – dienststelle für mediation,

Berner Fachhochschule, Mediation und Konfliktmanagement,

Firma CMB - Coaching Mediation Bern,

Yvonne Hofstetter Rogger
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